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 Vorschriften in Bezug auf die Vollziehung der
Beschlüsse, Urtheile oder der erlassenen höher«
Befehle zu erwarten, und ihnen auszugsweise
alle Nachrichten sowohl ans den Dienst - Journa
len, als den von den Unteroffiziers und Gen

darmen aufgenommenen Protokollen auf das ge

naueste mitzutheilen.
Art. 148. Im Falle die Verfügung des vor

hergehenden Artikels nicht beobachtet wird, sol
len die Präfekten und Unterprafcktcn, desglei
chen die General - und königl. Prokuratoren bei

den Gerichtshöfen und Tribunalen, nachdem sie
deu Eskadrons chef, Kapitain oder Lieutenant der

 Gendarmerie ihres Distrikts davon benachrichti
get haben , um der Sache sogleich Einhalt zu thun,
Unsere Minister, d e der Vorfall betrifft,- davon

unterrichten; die Offiziers, Unteroffiziers und
Gendarmen, welche den Fehler begangen haben,
bleiben wegen der Folgen ihrer Nachlässigkeit per-

sön lich verantwortlich.
A r t. 149. Jedes Mitglied der Gendarmerie,

welches die Vollziehung einer gesetzmäßigen Auf
forderung vernachlä.figet hat, soll von seinem
Dienste suspendirt, und kann nach der Wichtig
keit des Falles noch strenger bestraft werden.

H n aber ein Offizier , Unteroffizier oder Gen

darme sich geweigert, eine gesetzmäßige Auffor-
dcrung zu vollziehen, so soll er feines Dienstes
entsetzt, und, wenn sich der Fall dazu eignet,
 dem kompetenten Tribunale, auf Betrieb derje-
mqen Parthei, welche an ihn die Aufforderung
erlassen hatte, angezeigt werden, um ihn zu ei
ner Gefängnisstrafe, die nicht kürzer als drei
Monate seyn darf, zu verurtheilen, unbeschadet
der schwereren Strafe, welche das Gesetz gegen
Alche Verbrechen aufspricht, welche die innere
Süverheit des Staates in Gefahr setzen, vor

 ausgesetzt daß diest durch die Weigerung der ge
dachten Offiziers, Unteroffiziers oder Gendar
men wirklich wäre aefährdet worden.

Art. 150. Unser Iustizministcr hat jedes
§ahr und nisth öfter, wenn das Beste des Dien

stes es erfordert, die Brigadiers und Gendar
 men zu bestimmen, welche ihren ^Standort ver

ändern sollen.

Art. 151. Die Aufforderungen, welche die

Präfekten, Unterprä fetten, Maires, die Gene
ral- und königl. Prokuratoren bei den Iustitz-
Höfen und Tribunalen an die Gendarmerie er

lassen, können nur in dem Umfange ihrer resp.
Bezirke statt finden. Falls jedoch der Beschul
digte außerhalb ihres Bezirkes geflüchtet ist, so
können die genanuterr Behörden, mit Beobach
tung deö i45fteu Artikels, die Verhafknehmung
des Flüchtigen von demjenigen Kapitain , Lieute

nant oder Brigade-Kommendanten, in dessen Be

zirk er sich geflüchtet hat, verlangen.

Art. 1Z2. Die Präfekten können in dringen
den Fallen unter ihrer Verantwortlichkeit und
kraft eines besonderen Beschlusses verlangen, daß
die Brigaden der Gendarmerie ihres Departe
ments sich alle oder zum Theil versammeln, upr

 die öffentliche Ruhe wiederherzustellen; sie kön
nen auch ferner verlangen, daß aus den verschie

denen Brigaden ihres Departements für denAn-
geublick neue gebildet werden; allein in beiden
Fallen soll der Kommendant der Gendarmerie
dem Kommeudanten des Departements, und die

ser den kommandircnden General der Militair-

Division davon Bericht erstatten. Der Eska-
drvnSchef soll ebenfalls davon den: Legions-Chef
Nachricht geben, und im Falle diese Ortsverän
derung länger als drei Tage dauert, so sollen die
Präfekten, der Kommendant der Division und
der Legions-Chef an Unsern Ministern, welche
die Sache betrisst, davon Anzeige thun. Die
besagten Berichte find, so lange die Brigaden
nicht in ihren vorigen Standort zurückgekehrt
 sind, alle zehn Tage zu wiederholen.

Unser Kriegs-Minister ist jedesmal binnen 24
 Stunden von allen Ortsvcranderungen, welche
bei den Brigaden auf diese Art statt finden, zn

unterrichten.


